Protokoll 4. Referentensitzung
10. 11. 2007 19 Uhr 30 

Anwesend:

Margit Hartmann, Bundesreferentin

Peter Alleithner, NÖ

Daniela Entner, OÖ

Gabriele Juritz, Kärnten

Besprochene Themen:

1. Distanzreiten – Öffentlichkeitsarbeit

2. Ausbildungsrichtlinien für Distanzrichter

3. Bericht der Bundesreferentin von der Turnierausschusssitzung + Diskussion
4. Meisterschaftsbestimmungen

5. Sonstiges

1. Distanzreiten – Öffentlichkeitsarbeit
· Das Ausbildungsheft für Reiterpass/Reiternadel sollte die Information enthalten, dass die Ablegung der Reiterpassprüfung auch zur Teilnahme an Distanzritten berechtigt. Ev. könnte in Zusatzblatt beigeheftet werden.
· Übungsleiter und Reitinstruktoren sollten in der Ausbildung zumindest eine Stunde über Distanzreiten informiert werden. Es ist genügend Potential für diese Sportart in den Reitställen vorhanden, die Reiter müssten aber durch ihre Reitlehrer auch davon erfahren. 

· Distanzkurse anbieten, die als Fortbildung für Übungsleiter angerechnet werden können. Hr. Komarek wäre bereit, das aufzunehmen.

· Ev. gemeinsam mit Orientierungsreiten als „Fortbildung für Randsportarten.“

· Die Ausbildner sind einseitig ausgebildet, Distanzreiten wird nie erwähnt. Hr. Komarek hat versprochen, dass in der nächsten Präsidiumssitzung dieser Punkt behandelt wird.

.

Dies wird einer der Schwerpunkttätigkeiten für das Bundesreferat 2008
2. Ausbildungsrichtlinien für Distanzrichter.
Alleithner Peter hat die Prüfung zum Distanzrichter am 16. 6. 2007 abgelegt. Referat wusste nichts davon.
· Für künftige Distanzrichterausbildung sollten folgende Teilprüfungen vorgesehen werden: Materialrichterprüfung, Mitrichten (2x 100km, 1 internationaler Ritt), Prüfung beim BFV mit Beisitzer (ÖTO). Die Prüfung zum Distanzrichter sollte sich nicht zu weit von der Ausbildung der anderen Richter entfernen.
· In Kärnten gibt es noch keinen Richter, Fr. Juritz soll sich anmelden. Wird vom Bundesreferat befürwortet.
3.Bericht der Bundesreferentin von der Turnierausschusssitzung

Änderungen der ÖTO: 

· Für die Eintragung „Zäumung lt. §….“ wurde die Änderung beantragt.

· Beim Distanzreiterabzeichen wurde der dabei durchgeführte Ritt nicht als Bewerb gewertet – eine diesbezügliche Umschreibung wurde beantragt.
· Tierärzte: Bisher „mindestens 2 Tierärzte“ sollte folgendermaßen        geändert werden: Idealzeitritte nur 1 TA

                                  bis 20 Starter 1 TA

                                  mehr als 20 Starter 2 TÄ

                                  mehr als 40 Starter 3 TÄ
· Mindestlänge der Distanzritte – Änderung auf 15 km
Es wird nicht möglich sein, das Distanzreiterabzeichen verpflichtend für Ritte ab 80km zu verlangen, weil das DRA keine Lizenz ist. Hr. Spadinger hat dazu gemeint, man müsste das in eine Lizenz umwandeln – wäre aber mit höheren Kosten verbunden. Hr. Grinschgl wollte schon einmal eine Distanzreitlizenz vorschreiben, wurde aber damals abgelehnt. 

. 

Das DRA wird auf alle Fälle bei den Kaderreitern verpflichtend vorgeschrieben. 
Der 60 km Ritt im Rahmen der Prüfung zählt auch für die Eintragung im Leistungspass.

4. Meisterschaftsbestimmungen
 Die Meisterschaftsbestimmungen wurden wie in den letzten 5 Jahren übernommen.
· Vergabe der Meisterschaft; Österreichische Staatsmeisterschaft und Österreichische Meisterschaft der Jugend und Junioren sollen gemeinsam ausgetragen werden. Bei zu wenigen Startern bei Jugend und Junioren dürfen die Altersklassen zusammengelegt werden.

· Staatsmeisterschaft: findet statt bei mindestens 5 Nennungen und mindestens 3 Startern.

· BLMM – der Eintrag „Streckenlänge 30/40, 60 bis max. 100, Bestimmungen lt. ÖTO“ wurde 2002 entfernt, sollte jetzt neu definiert werden. Auch der Austragungsmodus sollte festgelegt werden.

· 1Mannschaft = 5 Reiter, 2xKurzstrecke, 2xMittelstrecke, 1x100 (kann auch durch 80 ersetzt werden), 4 werden gewertet (1 Streichresultat), Mannschaften mit 4 gewerteten Reitern werden vor Mannschaften mit 3 oder 2 Reitern gereiht, unabhängig von der Punktezahl.

· Berechnung der Punkte: Nach „Punktevergabe neu 2007“

· Jugendliche unter 16 Jahren dürfen nur in ständiger Begleitung ein- und desselben namentlich in der Meldestelle angeführten Erwachsenen an BLMM teilnehmen. Kann der Erwachsenen den Ritt nicht beenden, darf auch der Jugendliche den Ritt nicht mehr fortsetzen.“

Da die Beschlussfähigkeit der Referentensitzung nach einer halbstündigen Wartezeit gegeben war, werden die Austragungsbedingungen beschlossen. Den heute fehlenden Referenten wird am 24. 11. darüber berichtet werden.

5.Sonstiges:

· Am 24. 11. soll über den Alpen-Adria-Cup, Kaderqualifikationen und Kurse informiert werden.

· Es sind für 2008 4 Kaderkurse geplant von denen 2 besucht werden müssen.

· Auch ein internationaler Auftritt der österreichischen Equipe ist wieder geplant. 

· Qualifikation für Kader: 1. und 2. Stufe eingetragen + 1 Kurs oder durch Leistungen in der Vergangenheit (Vorschlag durch Landesreferenten oder direktes Ansuchen bei der Bundesreferentin)
· Antrag an den VÖD –Sponsoring Alpen-Adria-Cup wird gestellt
